
 
 
 
  
Pressemitteilung 
 
Rücknahme unbrauchbar gewordener Pflanzenschutzmittel  
durch Industrieverband Agrar 
 
Landwirte können Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland nicht mehr eingesetzt werden 
dürfen, z. B. weil 

• ihre Anwendung generell verboten ist 
• sie keine Zulassung haben 
• nach Ende der Zulassung die Aufbrauchfrist abgelaufen ist und 
• Pflanzenschutzmittel, die offensichtlich nicht mehr gebrauchsfertig sind 
 

bei der RWZ Rhein-Main eG, Raiffeisenstr. 4, in 56288 Kastellaun, 
am 10 April 2006 von 8:00 bis 17:00 Uhr gegen eine Gebühr von 2,50 € pro Kilogramm 
zuzüglich der Mehrwertsteuer abgeben. Für die angelieferten Produkte wird ein Original-
Übernahmeschein ausgestellt. 
 
Sie sollten bei der Anlieferung darauf achten, dass die Pflanzenschutzmittel in fest 
verschlossenen und dichten Gebinden angeliefert werden. Beim Transport zur Sammelstelle 
die Gebinde auf der Ladefläche sicher verzurren. Quecksilberbeizen bitte getrennt abgeben, 
um Vermischungen zu vermeiden. 
 
Wer größere Mengen an Gebinden anliefern will, sollte mit der Sammelstelle vorher einen 
Termin absprechen, Tel.: 0 67 62/ 10 05 um längere Wartezeiten zu vermeiden. 
 
Simmern, 30. März 2006 


